
A. Problem und Ziel

Im Verhältnis zur ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien ist
der bisher vereinbarte Informationsaustausch veraltet, da das geltende
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) vom 13. Juli 2006 mit der ehe-
maligen jugoslawischen Republik Mazedonien (BGBl. 2010 II S. 1153,
1154) nur Regelungen entsprechend dem Musterabkommen der Orga-
nisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
in der bei Abschluss der Verhandlungen geltenden Fassung (vor 2005)
enthält. Im Rahmen des Programms zur Eindämmung des schädlichen
Steuerwettbewerbs hatte die OECD 2005 neue Standards entwickelt,
die dann in das OECD-Musterabkommen übernommen wurden. An
diese Standards soll das geltende DBA mit der ehemaligen jugoslawi-
schen Republik Mazedonien angepasst werden.

B. Lösung

Das Protokoll vom 14. November 2016 zur Änderung des Abkommens
vom 13. Juli 2006 zwischen der Regierung der Bundesrepublik
Deutschland und der mazedonischen Regierung zur Vermeidung der
Doppel besteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und
vom  Vermögen enthält die dafür notwendigen Regelungen. Es vollzieht
hinsichtlich des Informationsaustauschs die Aktualisierungen des
OECD-Musterabkommens 2005 nach. Durch das Vertragsgesetz
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 sollen die Voraussetzungen nach Artikel 59 Absatz 2 Satz 1 des
 Grundgesetzes für die Ratifikation des Protokolls vom 14. November
2016 geschaffen werden.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Mithilfe der durch das Änderungsprotokoll ermöglichten Ausweitung
des Informationsaustauschs wird das Steueraufkommen gesichert.

E. Erfüllungsaufwand

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Das Gesetz hat keine messbaren Auswirkungen auf den Erfüllungsauf-
wand für Bürgerinnen und Bürger.

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Für die Wirtschaft entstehen durch das Gesetz keine messbaren Aus-
wirkungen auf den Erfüllungsaufwand.

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Der Steuerverwaltung der Länder entstehen durch das Gesetz  keine
messbaren Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand.

F. Weitere Kosten

Unternehmen, insbesondere kleinen und mittelständischen Unterneh-
men, entstehen durch das Gesetz keine unmittelbaren direkten Kosten.
Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere das
Verbraucherpreisniveau, sind durch das Gesetz nicht zu erwarten.
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Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz
 beschlossen:

Artikel 1

Dem in Skopje am 14. November 2016 unterzeichneten Protokoll zur Änderung
des  Abkommens vom 13. Juli 2006 zwischen der Regierung der Bundesrepublik
Deutschland und der mazedonischen Regierung zur Vermeidung der Doppel -
besteuerung auf dem  Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen
(BGBl. 2010 II S. 1153, 1154) wird zugestimmt. Das Protokoll wird nachstehend
veröffentlicht.

Artikel 2

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

(2) Der Tag, an dem das Protokoll nach seinem Artikel 2 Absatz 1 in Kraft tritt,
ist im Bundesgesetzblatt bekannt zu geben.

En twur f

Gesetz
zu dem Protokoll vom 14. November 2016

zur Änderung des Abkommens vom 13. Juli 2006
zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

und der mazedonischen Regierung
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung

auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen

Vom  2016
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Begründung zum Vertragsgesetz

Zu Artikel 1

Auf das Protokoll ist Artikel 59 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes anzuwenden,

da es sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung bezieht.

Die Zustimmung des Bundesrates ist nach Artikel 108 Absatz 5 Satz 2 des

Grundgesetzes erforderlich, da das Protokoll Regelungen über Verwaltungs -

verfahren enthält, die sich auch an die Landesfinanzbehörden richten.

Zu Artikel 2

Die Bestimmung des Absatzes 1 entspricht dem Erfordernis des Artikels 82

 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes.

Nach Absatz 2 ist der Zeitpunkt, zu dem das Protokoll nach seinem Artikel 2

 Absatz 1 in Kraft tritt, im Bundesgesetzblatt bekannt zu geben.

Schlussbemerkung

Das Protokoll vom 14. November 2016 ermöglicht den deutschen Finanzbehör-

den, Auskünfte in Steuersachen in einem größeren Umfang als bisher von den

mazedonischen Finanzbehörden einzuholen. Dadurch wird eine zutreffendere

Besteuerung erwartet. Kosten für die Wirtschaft, Kosten für soziale Sicherungs-

systeme und Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere

auf das Verbraucherpreisniveau, sind von dem Gesetz nicht zu erwarten.
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Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

und

die mazedonische Regierung –

von dem Wunsch geleitet, die beiderseitigen wirtschaftlichen
Beziehungen weiter zu entwickeln und die Zusammenarbeit auf
steuerlichem Gebiet zur Gewährleistung einer wirksamen und
 zutreffenden Steuererhebung zu vertiefen –

sind wie folgt übereingekommen:

Artikel 1

Artikel 26 des Abkommens wird wie folgt neu gefasst:

„Artikel 26

Informationsaustausch

(1) Die zuständigen Behörden der Vertragsparteien tauschen
die Informationen aus, die zur Durchführung dieses Abkommens
oder zur Verwaltung bzw. Vollstreckung des innerstaatlichen
Rechts betreffend Steuern jeder Art und Bezeichnung, die für
Rechnung einer Vertragspartei, eines ihrer Länder oder einer ihrer
Gebietskörperschaften erhoben werden, voraussichtlich erheb-
lich sind, soweit die diesem Recht entsprechende Besteuerung
nicht dem Abkommen widerspricht. Der Informationsaustausch
ist durch Artikel 1 und 2 nicht eingeschränkt.

(2) Alle Informationen, die eine Vertragspartei nach Absatz 1
erhalten hat, sind ebenso geheim zu halten wie die aufgrund
 ihres innerstaatlichen Rechts beschafften Informationen und dür-
fen nur den Personen oder Behörden (einschließlich der Gerichte
und der Verwaltungsbehörden) zugänglich gemacht werden, die
mit der Veranlagung oder Erhebung, der Vollstreckung oder
Strafverfolgung, der Entscheidung über Rechtsmittel hinsichtlich
der in Absatz 1 genannten Steuern oder mit der Aufsicht darüber
befasst sind. Diese Personen oder Behörden dürfen die Informa-
tionen nur für diese Zwecke verwenden. Sie dürfen die Auskünfte
in einem öffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer Gerichts-
entscheidung offenlegen.

(3) Absätze 1 und 2 sind nicht so auszulegen, als verpflich -
teten sie eine Vertragspartei,

a) für die Erteilung von Informationen Verwaltungsmaßnahmen
durchzuführen, die von den Gesetzen oder der Verwaltungs-
praxis dieser oder der anderen Vertragspartei abweichen;

The Government of the Federal Republic of Germany

and

The Macedonian Government

Desiring to develop further their mutual economic relations and
to deepen cooperation in the field of taxation for the purpose of
ensuring the effective and correct collection of tax,

Have agreed as follows:

Article 1

Article 26 of the Agreement shall be amended to read as
 follows:

“Article 26

Exchange of Information

(1) The competent authorities of the Contracting Parties shall
exchange such information as is forseeably relevant for carrying
out the provisions of this Agreement or to the administration or
enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind
and description imposed on behalf of a Contracting Party, of a
Land or a political subdivision or local authority thereof, insofar
as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The
exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

(2) Any information received under paragraph 1 by a Contract-
ing Party shall be treated as secret in the same manner as infor-
mation obtained under its domestic laws and shall be disclosed
only to persons or authorities (including courts and administrative
bodies) concerned with the assessment or collection of, the
 enforcement or prosecution in respect of, the determination of
appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the
oversight of the above. Such persons or authorities shall use the
information only for such purposes. They may disclose the infor-
mation in public court proceedings or in judicial decisions.

(3) In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be
construed so as to impose on a Contracting Party the obligation

a) to carry out administrative measures for the supply of infor-
mation at variance with the laws and administrative practice
of that or of the other Contracting Party;

Protokoll
zur Änderung des Abkommens vom 13. Juli 2006

zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
und der mazedonischen Regierung

zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen

Protocol
amending the Agreement of 13 July 2006

between the Government of the Federal Republic of Germany
and the Macedonian Government

for the Avoidance of Double Taxation
with respect to Taxes on Income and Capital

Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 7 – Drucksache 18/11869



b) Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im
 üblichen Verwaltungsverfahren dieser oder der anderen
 Vertragspartei nicht beschafft werden können;

c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, Ge-
werbe- oder Berufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren
preisgeben würden oder deren Erteilung der öffentlichen Ord-
nung widerspräche (ordre public).

(4) Ersucht eine Vertragspartei nach diesem Artikel um Infor-
mationen, so nutzt die andere Vertragspartei die ihr zur Verfü-
gung stehenden Möglichkeiten zur Beschaffung der erbetenen
Informationen, selbst wenn sie diese Informationen für ihre eige-
nen steuerlichen Zwecke nicht benötigt. Die im vorhergehenden
Satz enthaltene Verpflichtung unterliegt den Beschränkungen
 gemäß Absatz 3, aber diese Beschränkungen sind in keinem Fall
so auszulegen, als könne eine Vertragspartei die Erteilung von
Informationen nur deshalb ablehnen, weil sie kein innerstaat -
liches Interesse an diesen Informationen hat.

(5) Absatz 3 ist in keinem Fall so auszulegen, als könne eine
Vertragspartei die Erteilung von Informationen nur deshalb ab-
lehnen, weil sich die Informationen bei einer Bank, einem sons-
tigen Finanzinstitut, einem Bevollmächtigten, Vertreter oder Treu-
händer befinden oder weil sie sich auf das Eigentum an einer
Person beziehen.“

Artikel 2

(1) Dieses Protokoll tritt an dem Tag in Kraft, an dem die Ver-
tragsparteien einander mitgeteilt haben, dass die innerstaatlichen
Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind. Maßgebend ist
der Tag des Eingangs der letzten Mitteilung.

(2) Das Abkommen in der durch dieses Protokoll geänderten
Fassung ist in beiden Hoheitsgebieten vom 1. Januar des Kalen-
derjahres, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem das Protokoll
in Kraft tritt, anzuwenden.

Geschehen zu Skopje am 14. November 2016 in zwei Urschrif-
ten, jede in deutscher, mazedonischer und englischer Sprache,
wobei jeder Wortlaut verbindlich ist. Bei unterschiedlicher Aus-
legung des deutschen und des mazedonischen Wortlauts ist der
englische Wortlaut maßgebend.

b) to supply information which is not obtainable under the laws
or in the normal course of the administration of that or of the
other Contracting Party;

c) to supply information which would disclose any trade, busi-
ness, industrial, commercial or professional secret or trade
process, or information the disclosure of which would be
contrary to public policy (ordre public).

(4) If information is requested by a Contracting Party in accor-
dance with this Article, the other Contracting Party shall use its
information gathering measures to obtain the requested informa-
tion, even though it may not need such information for its own
tax purposes. The obligation contained in the preceding sen-
tence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case
shall such limitations be construed to permit a Contracting Party
to decline to supply information solely because it has no domes-
tic interest in such information.

(5) In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed
to permit a Contracting Party to decline to supply information
solely because the information is held by a bank, other financial
institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary
capacity or because it relates to ownership interests in a person.”

Article 2

(1) This Protocol shall enter into force on the day on which the
Contracting Parties have notified each other that the domestic
requirements for entry into force of this Protocol are met. The day
of receipt of the last notification shall be decisive. 

(2) The Agreement as amended by this Protocol shall be
 applied in both territories from the first day of January of the
 calendar year next following the calendar year in which the Pro-
tocol enters into force.

Done at Skopje on 14 November 2016 in two originals in the
German, Macedonian and English languages, each text being
authentic. In the case of divergent interpretation of the German
and the Macedonian texts, the English text shall prevail.

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
For the Government of the Federal Republic of Germany

C h r i s t i n e  A l t h a u s e r

Für die mazedonische Regierung
For the Macedonian Government

K i r i l  M o n o s k i
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I .  A l l geme ines

Das in Skopje am 14. November 2016 unterzeichnete
Protokoll zur Änderung des Abkommens vom 13. Juli
2006 zwischen der Regierung der Bundesrepublik
Deutschland und der mazedonischen Regierung zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen und des
Protokolls hierzu aktualisiert das genannte Abkommen
(BGBl. 2010 II S. 1153, 1154).

Das Änderungsprotokoll orientiert sich an Artikel 26 des
OECD-Musterabkommens 2005. Nach Artikel 1 des Än-
derungsprotokolls wird Artikel 26 des geltenden deutsch-
mazedonischen DBA an den OECD-Standard 2005
 angepasst und damit die Zusammenarbeit der Finanz -
verwaltungen verbessert. Artikel 2 des Änderungsproto-
kolls regelt das Inkrafttreten.

Vor dem Hintergrund des nach wie vor nicht gelösten
Streits in der Namensfrage zwischen der ehemaligen
 jugoslawischen Republik Mazedonien und Griechenland
konnte ein Staatsvertrag aus politischen Gründen nicht
unterzeichnet werden. In dem nach Klärung der Status-
fragen am 13. Juli 2006 unterzeichneten Regierungs -
abkommen wird die ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien entsprechend der deutsch-mazedonischen
Vertragspraxis in adjektivischer Form bezeichnet. Daher
ist auch das nun umzusetzende Protokoll zur Änderung
dieses Abkommens kein Staats-, sondern ein Regie-
rungsvertrag. Durch die Verwendung der adjektivischen
Form „mazedonische Regierung“ wird die Nennung des
Staatsnamens vermieden.

I I .  Besonde res

Zu Artikel 1

Dieser Artikel ändert Artikel 26 des geltenden Doppel -
besteuerungsabkommens (DBA). Die Bundesregierung
hatte – entsprechend ihrer bereits während des Gesetz-
gebungsverfahrens zum deutsch-mazedonischen DBA
der mazedonischen Regierung erklärten Absicht (siehe
Denkschrift zum DBA zu Artikel 26 DBA, Bundestags-
drucksache 17/1944, S. 34) – nach dem Inkrafttreten des
DBA am 29. November 2010 (BGBl. 2011 II S. 462) der
mazedonischen Seite  einen Entwurf eines Änderungspro-
tokolls mit aktuellen Anpassungen zu den Artikeln 26

und 27 des OECD-Musterabkommens 2005 (erweiterter
Informationsaustausch, Amtshilfe) vorgeschlagen.

In 2011 stimmte die mazedonische Seite dem Vorschlag
zu einem erweiterten Informationsaustausch zu. Für eine
Einbeziehung einer Vollstreckungshilfe nach dem OECD-
Musterabkommen 2005 ist die mazedonische Seite
 jedoch noch nicht bereit, sodass dieser Punkt zugunsten
der Umsetzung des Vorschlages zu einem erweiterten
 Informationsaustausch unberücksichtigt blieb. Im OECD-
Musterabkommen wird besonders darauf hingewiesen,
dass dieser neue Artikel nur aufgenommen werden sollte,
wenn beide Staaten zur Beitreibungshilfe in der Lage
sind.

Die Neuregelung bezieht sich auf Informationen, die zur
Durchführung des deutsch-mazedonischen DBA oder
des innerstaatlichen Rechts der Vertragsparteien zur Ver-
waltung und Durchsetzung betreffend Steuern jeder Art
und Bezeichnung voraussichtlich erheblich sind.

Durch die Neuregelung wird ein effektiverer Informations-
austausch eingeführt. Dies bedeutet, dass für die Be-
steuerung relevante Informationen, die anderweitig nicht
beschafft werden können, von der ersuchten Vertrags -
partei beschafft und an die anfragende Vertragspartei
übermittelt werden müssen. Beide Vertragsparteien ver-
pflichten sich hierbei unverändert, dass der Informations-
austausch nicht der öffentlichen Ordnung (ordre public)
widersprechen darf. Künftig kann ein Informationsaus-
tausch von einer Vertragspartei nicht nur deshalb abge-
lehnt werden, weil er kein innerstaatliches Interesse an
diesen Informationen hat. Das gilt auch für Bankinforma-
tionen sowie für Informationen über die Eigentümer von
Gesellschaften sowie die Begünstigten, wenn Personen
zwischengeschaltet sind.

Zu Artikel 2 

Dieser Artikel regelt in Absatz 1 das Inkrafttreten und in
Absatz 2 die Anwendbarkeit des Änderungsprotokolls.

Das unterzeichnete Änderungsprotokoll bedarf zu seinem
Inkrafttreten noch gegenseitiger Mitteilungen der Ver-
tragsparteien über das diesbezügliche Vorliegen der je-
weiligen innerstaatlichen Voraussetzungen. Es wird nach
seinem Inkrafttreten von beiden Vertragsparteien ab dem
1. Januar des Kalenderjahres anzuwenden sein, das dem
Jahr folgt, in dem das Änderungsprotokoll in Kraft tritt.

Denkschrift zum Protokoll
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